
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport      Rechtsstand: 27.04.2022 
64.12-12230/1-8 (§ 24) 

 

Aufenthaltsrecht: 

Gewährung vorübergehenden Schutzes nach der sog. EU-Massenzustroms-Richtlinie 2001/55/EG in Verbindung mit dem Durchführungsbeschluss 

(EU) 2022/382 des Rates der EU und § 24 des Aufenthaltsgesetzes für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine 

 
Die nachfolgende Übersicht stellt eine schematische Darstellung der Voraussetzungen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes und der Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Aufenthaltsgesetz dar und ersetzt keine individuelle Prüfung durch die zuständige Ausländerbehörde: 

 

 Ukrainische Staatsangehörige Drittstaatsangehörige Staatenlose Familienangehörige 

Artikel 2 
Absatz 1 
Durchfüh-
rungsbe-
schluss 

Aufenthalt in der Ukraine vor dem 
24.02.2022 

in der Ukraine Internationaler 
Schutz oder gleichwertiger natio-
naler Flüchtlingsschutz 
 

 

in der Ukraine Internationaler 
Schutz oder gleichwertiger natio-
naler Flüchtlingsschutz 
 
 

ja (eigene Berechtigung, kein Fa-
miliennachzug) 
 

• Ehegatte/Partner 
• Minderjährige ledige Kin-

der 
• Andere enge Verwandte 

(Familienverband/ 
Abhängigkeit) 
 

Artikel 2 
Absatz 2 
Durchfüh-
rungsbe-
schluss 

 in der Ukraine erteilter gültiger 
unbefristeter Aufenthaltstitel 
 
 

in UKR erteilter gültiger unbefris-
teter Aufenthaltstitel 
 
 

 

Familiennachzug nach 
§ 29 Abs. 4 AufenthG 

• Ehegatte 
• Minderjährige ledige Kin-

der 
• Minderjährige ledige Kin-

der des Ehegatten 
wenn 
familiäre Lebensgemeinschaft in 
UKR durch Fluchtsituation aufge-
hoben wurde und 
die Familienangehörigen sich in 
einem anderen Mitgliedstaat auf-
halten und übernommen werden 
soll oder sich außerhalb des 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32001L0055
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 Ukrainische Staatsangehörige Drittstaatsangehörige Staatenlose Familienangehörige 

Unionsgebiets aufhalten und 
schutzbedürftig sind 
Familiennachzug nach § 36 Auf-
enthG (29 Abs. 4 Satz 2 Auf-
enthG)  

• Sonstige Familienange-
hörige 

 
 

Artikel 2 
Absatz 3 
Durchfüh-
rungsbe-
schluss 
bzw. natio-
nale Um-
setzung  
 
 

bereits Aufenthalt im Bundesge-
biet mit Aufenthaltstitel, wenn 

• Verlängerung aufgrund 
rechtlicher oder nicht 
mehr gegebener Ertei-
lungsvoraussetzungen 
nicht möglich ist oder 

• während der zeitlichen 
Gültigkeit der Erteilungs-
grund oder Erteilungsvor-
rausetzung entfallen ist 
oder dessen nachträgli-
che Befristung in Be-
tracht zu ziehen wäre 

 
bereits Aufenthalt im Bundesge-
biet mit Duldung, wenn bisheri-
ger Duldungsgrund entfallen ist 
(vor allem für Duldungen nach § 
60a Abs. 2 S. 1 AufenthG bei 
Wegfall der tatsächlichen oder 
rechtlichen Unmöglichkeit der Ab-
schiebung) 
nicht 

• wenn der Wegfall des 
Duldungsgrundes aus-
schließlich oder 

Aufenthalt in der Ukraine am 
24.02.2022 und nicht nur vo-
rübergehender Kurzaufenthalt  
(insbesondere Studierende und 
Personen mit Aufenthalt nicht nur 
zu besuchsartigen oder kurzfristi-
gen Erwerbszwecken) mit befris-
tetem ukrainischen Aufenthaltsti-
tel 
und 
keine Möglichkeit der sicheren 
und dauerhaften Rückkehr in 
das Herkunftsland oder die 
Herkunftsregion 
 

• Afghanistan, Eritrea, Sy-
rien 

• Vorliegen von nationalen 
Abschiebungs-verboten 
(ggf. Einschätzung des 
BAMF, § 72 Abs. 2 Auf-
enthG analog) 

 
vorrangige Prüfung einer begrün-
deten Aussicht auf einen anderen 
Aufenthaltstitel  

keine Schutzgewährung möglich Familiennachzug nach 
§ 29 Abs. 4 AufenthG 

• Ehegatte 
• Minderjährige ledige Kin-

der 
• Minderjährige ledige Kin-

der des Ehegatten 
wenn 
familiäre Lebensgemeinschaft in 
UKR durch Fluchtsituation aufge-
hoben wurde und 
die Familienangehörigen sich in 
einem anderen Mitgliedstaat auf-
halten und übernommen werden 
soll oder sich außerhalb des Uni-
onsgebiets aufhalten und schutz-
bedürftig sind 
 
Familiennachzug nach § 36 Auf-
enthG  
(29 Abs. 4 Satz 2)  

• Sonstige Familienange-
hörige 
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maßgeblich auf einer bis-
lang unterbliebenen Mit-
wirkung oder einer Wil-
lensentscheidung des 
Geduldeten beruht 

• wenn es sich um Duldun-
gen nach § 60a Absatz 2 
Satz 1 AufenthG wegen 
fehlender Reisedoku-
mente sowie Duldungen 
für Personen mit unge-
klärter Identität gem. § 
60b AufenthG handelt, 
soweit Reisedokumente 
weiterhin fehlen bzw. die 
Identität weiterhin unge-
klärt ist 

Zeitpunkt der Ausreise aus Ukraine und Einreise in das Bundesgebiet: 

• am oder jederzeit nach dem 24.02.2022 
• Personen, die nicht lange vor dem 24.02.2022 aus der UKR geflohen oder die sich kurz vor diesem Zeitpunkt (z. B. im Urlaub oder zur Arbeit) für einen 

Zeitraum von höchstens bis zu 90 Tage im Gebiet der EU befunden haben 


